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Zielgruppe 

 
Mit dieser Ausschreibung werden ca. 17 Baugrund-
stücke auf Grundlage der von den Bewerbenden vor-

zulegenden Konzeptvorschlägen vergeben. Grund-
lage ist der in Anlage 1 beigefügte Lageplan, der 

einen Vorschlag zur Parzellierung auf Basis der Fest-
setzungen des Bebauungsplans darstellt. Die ab-
schließende Grundstücksbildung (damit auch die An-

zahl) ist abhängig von den ausgewählten Projekten. 
 

Das Quartier wird als Urbanes Gebiet ï MU ï (vgl.      
§ 6a Baunutzungsverordnung, BauNVO) entwickelt, 
das vorrangig dem Wohnen dient, aber nicht stören-

des Gewerbe und soziale, kulturelle und andere Ein-
richtungen ebenfalls ermöglicht. Dabei soll der ĂNicht- 

Wohnen-Anteilñ etwa 20 % der Nutzfläche im Quartier 
betragen.  
 

Diese Konzeptausschreibung richtet sich ausschließ-
lich an gemeinwohlorientierte Akteure, siehe Kapitel 
III., Ziffer 3.1. 

  
Erbbaurecht / Kauf Die Grundstücke werden im Erbbaurecht vergeben 

(Laufzeit: 99 Jahre), wobei die Erbbauzinsen mit ei-
ner einmaligen Zahlung abgelöst werden. Alternativ 
ist ein Verkauf der Grundstücke mit erbbaurechtsähn-

lichem Wiederkaufsrecht (im Grundbuch gesichert) 
für die Stadt nach 99 Jahren möglich. 

 
Konzeptvergabe 
 

 
 

 
Bauplanungsrecht 
 

 
 

 
 
 

 

Es ist eine plausible, inhaltliche Konzeptdarstellung 
mit Angaben zum Nutzungs- und Gestaltungskonzept 

sowie Angaben zur Finanzierung vorzulegen, siehe 
Kapitel III., Ziffer 4.1. 

 
Der Bebauungsplan ĂQuartier Kleineschholzñ, Plan-
Nr. 5-121, ist Grundlage für die Bebauung des neuen 

Quartiers. Insbesondere die Planzeichnung, die 
Textlichen Festsetzungen und die Satzung sind zu 

beachten. Die wesentlichen Festsetzungen zu den 
einzelnen Baufeldern sind in den Steckbriefen (vgl. 
Anlage 3) zusammengestellt. 

 
 

Die Stadt Freiburg vermarktet im Quartier Kleineschholz die in Anlage 1  
dargestellten Grundstücke im Rahmen einer  

Konzeptvergabe zur Errichtung von Mietwohnungen und  
quartiersbezogenem Gewerbe sowie sozialen und anderen Einrichtungen  

in einem urbanen Stadtquartier. 
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Architektur Die Gebäude des neuen Quartiers sollen sich durch 
eine gute architektonische Gestaltung auszeichnen. 
Zur gestalterischen Qualifizierung der Projekte dient 

ein Gestaltungsleitfaden bei der Umsetzung als Leit-
linie und Empfehlung. Er wird Mitte des Jahres 2024 

veröffentlicht werden. Für einige Grundstücke, soge-
nannte Schlüsselgrundstücke, ist aufgrund ihrer be-
sonderen Lage im Quartier (am Quartiersplatz sowie 

an den Quartierseingängen) eine Vorstellung im Ge-
staltungsbeirat vorgesehen. 

Detaillierte Informationen können den nachfolgend in diesem Exposé dargestellten 

Ausführungen entnommen werden.   
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I. Lage des Quartiers 
 
Das Quartier ĂKleineschholzñ liegt ca. einen Kilometer westlich des Hauptbahnhofs im 

zentralen Stadtteil Stühlinger. Das neue Quartier wird im Norden durch die Lehener 
Straße, im Osten durch die Bundesagentur für Arbeit und das Rathaus im Stühlinger, 

im Süden durch die Sundgauallee und den Eschholzpark inklusive Parkerweiterung 
und im Westen durch die Güterbahnlinie Gundelfingen ï Leutersberg sowie die künf-
tige Rad-Vorrang-Route FR2 eingerahmt. 

 

 
Quartier Kleineschholz und angrenzender Park 

 
 
 

II. Grundlagen der Planung   
 

Die Bebaubarkeit der Grundst¿cke richtet sich nach dem Bebauungsplan ĂQuartier 
Kleineschholzñ, Plan-Nr. 5-121, der am 12.12.2023 zur Satzung beschlossen wurde 
und am 03.02.2024 in Kraft getreten ist. 

 
Nachfolgend werden die wichtigsten Grundlagen der Planung kurz dargestellt. Für wei-

tergehende Informationen wird auf den Bebauungsplan und seine Anlagen sowie auf 
die Steckbriefe zu den einzelnen Baufeldern verwiesen. Diese Unterlagen sind Be-
standteil der Vergabeunterlagen (Bebauungsplan: Anlage 2, Steckbriefe: Anlage 3, 

Parzellierungsplan: Anlage 1, detaillierter Parzellierungsplan Anlage 10 und diverse 
Pläne: Anlage 11a-f).  

 
Der vollständige Bebauungsplan und seine Anlagen können hier digital eingesehen 
werden: 

Rats- und Bürgerinfosystem (freiburg.de) 

https://ris.freiburg.de/vorlagen_details.php?vid=5160109100198
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1. Verkehrs- / Mobilitätskonzept  
 
Die Verkehrserschließung des Quartiers Kleineschholz erfolgt von Süden über die 

Sundgauallee und von Norden über die Lehener Straße. Die beiden Straßen werden 
durch eine neue Quartiersstraße als Haupterschließungsstraße des Quartiers mitei-

nander verbunden. Sie führt über den zentralen Quartiersplatz, der verkehrsberuhigt 
gestaltet wird. Der östliche Teil der heutigen Sundgauallee wird künftig für den motori-
sierten Verkehr gesperrt, in die neue Parkanlage integriert und als ĂActivity-Laneñ zur 

Freizeitfläche umgestaltet. 
 

Ziel ist es, im neuen Quartier ein Wohnumfeld mit einem möglichst geringen Verkehrs-
aufkommen zu realisieren. Die privaten Kfz-Stellplätze für Wohn- und ñNicht-Wohn-
Nutzungenñ sowie die Stellplätze für Besucher_innen, Motorräder und -roller und Teile 

der Carsharing-Stellplätze werden in einer Quartiershochgarage im Baufeld MU 5 un-
tergebracht. Diese wird von der Sundgauallee über die Wohnstraße Süd erschlossen. 

Die Bebauung an der Güterbahnlinie wird über eine verkehrsberuhigte Wohnstraße 
erschlossen, die sich in einen südlichen und einen nördlichen Teil gliedert. 
 

Öffentliche Parkierungsflächen werden in geringem Umfang in der Quartiersstraße, in 
den Wohnstraßen Süd und Nord sowie in dem zum Plangebiet gehörenden Teil der 

Lehener Straße ausschließlich für mobilitätseingeschränkte Personen, als Carsharing-
Plätze sowie zum Anliefern, zum Be- und Entladen sowie als Hol- und Bring-Zonen 
ausgewiesen.    

  
Im Quartier Kleineschholz liegt der Schwerpunkt auf einer umweltfreundlichen Mobili-
tät. Unter den Gebäuden sind ausreichend dimensionierte Fahrradgaragen vorzuse-

hen, die bequem über Rampen erschlossen werden sollen.  
 

Über den öffentlichen Nahverkehr ist das Quartier mit den drei Haltestellen - ĂRunz-
mattenwegñ mit den Straßenbahnlinien 1 und 3, ĂRathaus im St¿hlingerñ mit den Linien 
1 bis 4 und ĂRobert-Koch-StraÇeñ mit den Linien 2 und 4 in unmittelbarer, fußläufig 

erreichbarer Nähe hervorragend an die Kernstadt und die umliegenden Stadtteile an-
gebunden. 

 
 
2. Energiekonzept   

 
Das für das Quartier Kleineschholz beschlossene Energiekonzept sieht ein zentrales 

Nahwärmenetz mit Nutzwärme für Heizung und Warmwasser vor. Zur Bereitstellung 
dieser Wärme hat die Stadt eine Wärmekonzession für die ersten 20 Betriebsjahre 
europaweit ausgeschrieben.  

 
Die vom erfolgreichen Bieter badenovaWÄRMEPLUS zugesagten Energiemixwerte 

haben die Anforderung aus der Ausschreibung übertroffen. Vereinbart wurde ein Min-
destanteil an Wärme aus erneuerbaren Energien oder Abwärme von mindestens 71 
% ab Bezug und 85 % ab 2030. Der Primärenergiefaktor liegt bei max. 0,3 (energeti-

sche Bewertung von Fernwärme (FW 309-1:2021)). Die Wärmeversorgung des neuen 
Quartiers wird aus dem Wärmeverbund Freiburg Süd erfolgen. Außerdem ist eine Nut-

zung der lokalen Grundwasserwärme über Grundwasser-Wärmepumpen geplant. 
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Energiemix nach FW 309-5:2021:  
 

 ab 2030 

Erdgas, KWK 11 % 

Erdgas, Sonstige   1 % 

Fossiler Anteil Netzstrom   3 % 

Summe Fossile 15 % 

  

Biogas   8 % 

Feste Biomasse  21 % 

Abwärmenutzung  23 % 

Umweltwärme/Geothermie    3 % 

Solarstrahlung    1 % 

Tiefengeothermie  26 % 

EE Anteil Netzstrom    3 % 

Summe EE/Abwärme  85 % 

 

 
Für die Realisierung des Energiekonzepts gelten die nachfolgenden Vorgaben, die in 

den Erbbaurechts- bzw. Kaufverträgen mit den zukünftigen Projektakteure festge-
schrieben werden:  
 

¶ Als Mindeststandard gilt der Freiburger Effizienzhausstandard (EH) 55 mit Wär-
merückgewinnung mit einer Effizienz > 75 % und einer Luftwechselrate n50 >= 

0,6 l/h. Auf die Wärmerückgewinnung kann mit Einzelnachweis bei gleicher 
CO2-Einsparung verzichtet werden. 

 

¶ Anschluss- und Benutzungszwang an das Wärmenetz (mit grundbuchrechtli-
cher Sicherung der Anlagen und Leitungen zugunsten der Stadt Freiburg) 

 

¶ Ein Niedertemperaturnetz mit 52°C im Zulauf und 27°C im Rücklauf sorgt für 

geringe Netzverluste und eine hocheffiziente Wärmeversorgung. Dafür sind 
kundenseitig Wohnungsübergabestationen auszuführen.   

 

¶ Unentgeltliche Zurverfügungstellung von Flächen und Hilfsmedien im Keller für 
die Übergabestation, den Pufferspeicher und alle übrigen Anlageteile, die für 

den Betrieb der Wärmeversorgung benötigt werden.  
 
 

Die jeweiligen technischen Anlagen werden von der badenovaWÄRMEPLUS errichtet 
und verbleiben in deren Eigentum. Näheres, insbesondere zu Verbraucherpreisen, 

Bauablauf, Instandsetzung, Zutrittsrechten und technischen Daten der technischen 
Anlagen inkl. Flächenbedarf können den Unterlagen von badenovaWÄRMEPLUS (vgl. 
Anlage 12) entnommen werden.  

 
Aktuell sind im Quartier Kleineschholz insgesamt 15 Übergabestationen (eine Überga-

bestation pro Baufeld) vorgesehen und kalkuliert. Bei zusätzlichen Übergabestationen 
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und z.B. weiteren Anschlüssen pro Baufeld entstehen zusätzliche Kosten. Daher wird 
ï sofern sich zwei oder mehrere Projekte ein Baufeld teilen ï empfohlen, auf zusätzli-
che Hausanschlüsse zu verzichten und einen gemeinsamen Hausanschluss mit Tech-

nikraum vorzusehen. So können zusätzliche Kosten vermieden werden. In der Reser-
vierungsphase kann das Vorgehen mit der badenovaWÄRMEPLUS abgeklärt werden. 

Erforderliche Regelungen dazu werden ggfls. vertraglich vereinbart und im Grundbuch 
gesichert. 
 

 
3. Schallschutz  

 
Aufgrund der Verkehrslärmeinwirkungen der angrenzenden Straßen ï Sundgauallee 
und Lehener Straße ï, der durch das neue Quartier verlaufenden Straßen sowie der 

westlich des Gebietes verlaufenden Güterbahnstrecke sind bei einigen Gebäuden pas-
sive Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Entlang der Bahnlinie reduziert eine im Zuge 

der Erschließung erstellte Lärmschutzwand die auf das neue Quartier einwirkenden 
Schallimmissionen erheblich. Zusätzlich hierzu sind die in den Textlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplans vorgegebenen Maßnahmen umzusetzen.  

 
Zudem ergibt sich durch die Vorgaben des Schallschutzes eine zeitliche Reihenfolge 

für die Nutzung der Gebäude. Für den Bezug der Baufelder MU 7 bis MU 15 müssen 
die Gebäude entlang der Güterbahnlinie, Baufelder MU 1 bis MU 6, zumindest im Roh-
bau errichtet sein, um einen adäquaten Schallschutz zu gewährleisten (vgl. Anlage 11 

a). 
 
Im Einzelfall kann eine spätere Erstellung des Rohbaus (aufgrund der artenschutz-

rechtlich erforderlichen Flächen für die Mauereidechsen, s.u.) geduldet werden. 
 

 
4. Bauabschnitte 
 

Im Plangebiet Kleineschholz wurden die nach Bundesnaturschutzgesetz streng ge-
schützten Mauereidechsen nachgewiesen. Als Ausgleich müssen für die Eidechsen 

Ersatzlebensräume (sog. CEF-Maßnahmen) geschaffen werden, in die die Tiere nach 
und nach umgesiedelt werden. Ein Teil der Baufläche des künftigen Quartiers wird 
deshalb auch mit Beginn der Hochbauphase noch eine Zeit lang bis zur Fertigstellung 

der Ersatzlebensräume und der endgültigen Umsiedlung der Mauereidechsen benö-
tigt. 

 
Bei den Baufeldern MU 3, MU 4, MU 9, MU 10, MU 12, MU 13, MU 14 und MU 15 
kann mit Abschluss der Erschließungsarbeiten ca. Anfang 2026 mit den Baumaßnah-

men unter Maßgabe eines Krankonzepts (vgl. Kapitel VI.) begonnen werden (Bauab-
schnitt 1). Die Baumaßnahmen der Baufelder MU 1, MU 2, MU 6, MU 7 und MU 8 

können bedingt durch die Ausgleichsfläche erst ab ca. Anfang 2027 beginnen (Bauab-
schnitt 2). Der frühestmögliche Baubeginn wird den Projektakteuren von der Stadt 
noch mitgeteilt.  

5. Dachnutzung und -gestaltung  
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An die Dachnutzung und -gestaltung werden vielfältige Anforderungen gestellt, die in 
den einzelnen Projekten zu berücksichtigen sind. Dabei müssen die verfügbaren 
Dachflächen und -nutzungen sinnvoll verteilt und miteinander kombiniert werden. Die 

Nutzung der Solarenergie kann mit einer extensiven Dachbegrünung, einer Regen-
wasserretention, der Anlage von Dachterrassen, Pergolen oder Gewächshäusern 

sinnvoll kombiniert und die begrenzte Dachfläche bestmöglich aufgeteilt und genutzt 
werden. 
 

Vorrang hat im Quartier Kleineschholz die Photovoltaik-Nutzung (PV-Nutzung). Hier 
sind zwingend jeweils 35 % der Gebäudegrundfläche (bezogen auf die Außen-

maße/Brutto-Grundfläche des jeweiligen Gebäudes) als Modulfläche vorzusehen. 
Überdachungen von Dachterrassen sowie Dächern der Aufzugsüberfahrten können 
ebenfalls genutzt werden. Um die verschiedenen Nutzungsoptionen miteinander in 

Einklang zu bringen, können zudem Fassaden-Photovoltaikanlagen genutzt und in die 
Gebäudegestaltung schlüssig integriert werden. 

 
Vorgaben gibt es auch für die Begrünung der Dachflächen. Insgesamt sind 65 % der 
Flächen des Hauptgebäudes extensiv zu begrünen. Eine Kombination mehrerer Nut-

zungen auf der gleichen Fläche ist möglich, beispielsweise eine Kombination aus Pho-
tovoltaik und Dachbegrünung. 

 
 
6. Fassadenbegrünung 

 
Um im dichten und urban konzipierten Quartier Kleineschholz einer thermischen Hit-
zebelastung entgegenzuwirken, wurden für das Quartier Vorgaben zur Fassadenbe-

grünung getroffen (zeichnerische Darstellung: vgl. Anlage 11b). Die festgesetzten An-
teile der Fassadenbegrünung von insgesamt 30 % der Gesamtgebäudefassade 

können auf mehrere Fassaden verteilt werden. Ausgenommen sind diejenigen Gebäu-
defassaden, die direkt an den öffentlichen Raum angrenzen.  
 

 
Zudem gibt es die Möglichkeit, anstelle einer Fassadenbegrünung zusätzliche Baum-

pflanzungen auf dem Grundstück vorzusehen bzw. je nach Projekt, Fassadenbegrü-
nung und Baumpflanzungen miteinander zu kombinieren. 
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7. Baumpflanzungen auf privater Fläche  
 
Im gesamten Quartier muss auf allen Grundstücken je angefangene 450 m² privater 

Grundstücksfläche mindestens ein klimaresilienter, vorzugsweise standortheimischer 
Laubbaum-Hochstamm (Baum 1. oder 2. Ordnung) gepflanzt und dauerhaft erhalten 

werden. Details können den Textlichen Festsetzungen entnommen werden.  
 
 

8. Abfallentsorgungskonzept 
 

Die Entsorgung des im Quartier anfallenden Mülls erfolgt ausschließlich im Unterflur-
system. Eine oberirdische Aufstellung von Müllbehältern ist ausgeschlossen.  
 

Insgesamt sind im Quartier fünf Standorte für die Gemeinschaftssammelanlagen vor-
gesehen. Die Standorte sind im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans als eigen-

ständige Grundstücke festgesetzt. Sie grenzen unmittelbar an den öffentlichen Stra-
ßenraum an und sind so für alle Bewohner_innen der jeweils angeschlossenen 
Gebäude gut zugänglich.  

 
Die vorläufige Zuordnung der einzelnen Baugrundstücke zu den fünf Containerstand-

orten können dem nachfolgenden Lageplan (vgl. auch Anlage 11c) entnommen wer-
den: 
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Grundlage für die dargestellte Zuordnung ist der vorliegende Parzellierungsentwurf. 
Abhängig von den eingereichten Bewerbungen und deren Konzepte kann es nach der 
Grundstücksvergabe noch zu Anpassungen kommen. 

 
Auf die Baugrundstücke entfallen einmalige Kosten für die Containeraußenbehälter 

(inkl. Einbau) in Höhe von ungefähr 19.000 EUR brutto pro Standort (vier Containe-
raußenbehälter). Die Kostenverteilung für die Errichtung erfolgt nach der jeweiligen 
Geschossfläche der Baugrundstücke. Eine Regelung hierzu wird in den Grundstücks-

verträgen aufgenommen.  
 

Die Kosten für den Betrieb (Entsorgung der Abfälle und die Unterhaltung der Abfall-
container) werden über die regelmäßigen Abfallgebühren der Haushalte abgerechnet. 
Die Kosten der Erdarbeiten zur Einrichtung der Containerstandorte werden von der 

Stadt Freiburg getragen. 
 

 
9. Gestalterische Qualifizierung 
 

Im Quartier Kleineschholz sollen gestalterisch hochwertige Bauprojekte entstehen, die 
sich durch eine nachhaltige und zukunftsorientierte Architektur auszeichnen. So ist das 

Quartier Kleineschholz auch in gestalterischer Hinsicht ein Modellquartier, in dem neue 
Baumaterialen und Gebäudetypologien, nachhaltige und ressourcensparende An-
sätze sowie serielles Bauen in Holzbauweise erprobt werden können. Somit gilt für alle 

Projekte im neuen Quartier ein hoher gestalterischer Anspruch.  
 
Ein Gestaltungsleitfaden, der Mitte des Jahres 2024 den Akteuren zur Verfügung ge-

stellt wird, illustriert die gestalterischen Leitlinien der Stadt für das neue Quartier und 
soll den bauwilligen Akteuren als Handreichung und Empfehlung dienen. 

 
Auf einigen Grundstücken, sogenannten Schlüsselgrundstücken, liegt ein besonderes 
gestalterisches Augenmerk aufgrund ihrer besonderen Lage im Quartier (am Quar-

tiersplatz sowie den Quartierseingängen). Bei diesen Grundstücken ist eine Vorstel-
lung im Gestaltungsbeirat vorgesehen. Die Schlüsselgrundstücke sind im nachfolgen-

den Lageplan (vgl. auch Anlage 11d) rot schraffiert: 
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